Abwesenheits- und Dienstantrittsmeldung

(nur für die Meldung von Abwesenheiten, deren Ende feststeht)

	Schule


	
	Eingangsstempel des

Amtes der Landesregierung


Abwesenheit vom Dienst wegen: 
	Name des Lehrers / der Lehrerin     � Pragm./Vtl. IL    � Vtl. IIL


	Personalnummer


	Beginn der Abwesenheit

	Ende der Abwesenheit


	Dauer der Abwesenheit in Kalendertagen
___ Tage aus Wochen mit 5-Tage-Woche

	Dauer der Abwesenheit in Schultagen (= nicht freien Tage)

(nicht zu zählen sind die in den umseitigen Erläuterungen angeführten Tage!)
___ Tage aus Wochen mit 5-Tage-Woche


	�
Dienstunfall
	Fremdverschulden
	�
ja    �
nein
	�
Freizeitunfall
	Fremdverschulden:
	�
ja   �
nein

	
	

	
	

	
	
	Datum
	
	Unterschrift des Schulleiters


Ärztliche Bestätigung (nur bei mehr als dreitägiger Abwesenheit vom Dienst wegen Krankheit)

Der Patient / Die Patientin ist lt. beiliegender ärztl. Bestätigung an der Ausübung seines / ihres Dienstes wegen Krankheit verhindert.

I.

IPA: KRA (2100), SAB (5640), bei Sonderurlaub: SAB (5100)
II.
Buchhaltung 3c zur Revision

III.

	Wiedervorlage:
	Tschirf/Weber
	Zu den Akten
	
	Innsbruck, am
	


[image: image1.png]Unser Land




Erläuterungen siehe Rückseite
ERLÄUTERUNGEN

Jede Abwesenheit vom Dienst, die zumindest einen ganzen Kalendertag dauert, ist zu melden.

Unter Schultagen sind alle Kalendertage des Unterrichtsjahres zu verstehen, an denen nicht schulfrei ist.

Die Mehrdienstleistungsvergütung ist an Tagen, an denen die Unterrichtserteilung oder die Erziehertätigkeit zur Gänze wegen Krankheit, Kur, Pflegefreistellung, Sonderurlaub unterbleibt, einzustellen. 

Es sei denn, es handelt sich dabei um 

· Sonntage oder gesetzliche Feiertage

· die Tage vom Samstag vor bis einschließlich Montag nach Pfingsten

· den einem Freitag folgenden Samstag, sofern der Freitag ein gesetzlicher Feiertag, der 2. November oder der 19. März ist

· zur Verwirklichung der Fünftagewoche für schulfrei erklärte Samstage

· einzelne vom Schulleiter oder von der Landesregierung für schulfrei erklärte Tage

· nach der Diensteinteilung für den Lehrer regelmäßig unterrichtsfreie Wochentage

· Tage, an denen der Lehrer an einer eintägigen Schulveranstaltung oder an einer eintägigen schulbezogenen Veranstaltung teilnimmt 

· bis zu drei Tage in jedem Schuljahr, an denen der Lehrer Veranstaltungen der institutionellen Fort- oder Weiterbildung besucht oder

· Tage, an denen der Lehrer wegen eines Dienstauftrages zur Erfüllung einer Tätigkeit, die

a) 
im gesamtschulischen Interesse liegt,

b) weder zu den lehramtlichen Pflichten zählt noch der einer drei Tage pro Schuljahr über​schreitenden Fort- oder Weiterbildung oder einer sonstigen Ausbildung dient und

c) nicht zu einem anderen Zeitpunkt möglich ist,

abwesend ist.

	


	Schule
	
	Datum


	Amt der Landesregierung 
Abteilung Bildung
6020 Innsbruck

	weitergeleitet.

	




